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- Extrablatt -
Aufhebung der Samoaakte von 1899

Washington, 02. Dezember 1899

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen des Deutschen Reichs, der
Präsident  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  und  Ihre  Majestät  die  Königin  des
Vereinigten  Königreichs  von  Großbritannien  und  Irland,  Kaiserin  von  Indien,  von  dem
Wunsche geleitet, auf freundschaftlichem Wege die Fragen, welche in betreff der Samoa-Inseln
sich  ergeben  haben,  zu  erledigen,  und  allen  künftigen  Miverständnissen  über
gemeinschaftliche  oder  besondere  Besitzrechte  und  Ansprüche  oder  über  Ausübung  der
Gerichtsbarkeit auf diesen Inseln vorzubeugen, sind übereingekommen, alles dies duch eine
besondere  Konvention  zu  ordnen  und  festzulegen.  Nachdem  zwischen  den  Regierungen
Deutschlands und Englands, mit Übereinstimmung derjenigen der Vereinigten Staaten, über
ihre  wechselseitigen  Rechte  und  Interessen  an  diesen  Inseln  bereits  ein  Übereinkommen
getroffen worden ist, haben die drei vorgenannten Mächte im Hinblick auf das erwähnte Ziel
nachstehende  Bevollmächtigte  ernannt:  Seine  Majestät  der  Deutsche  Kaiser,  König  von
Preußen: Allerhöchstihren außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter, Wirklichen
Geheimen Rat,  Dr.  Von Holleben;  der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika:  den
Staatssekretär der Vereinigten Staaten The Honorable John Hay; Ihre Majestät die Königin
des  Vereinigten  Königreichs  von  Großbritannien  und  Irland:  Allerhöchstihren
außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter The Right Honorable Lord Pauncefote of
Preston, G.C.B., G.C.M.G., welche nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehöriger
Form befundenen Vollmachten folgende Bestimmungen vereinbart und ausgemacht haben:

Artikel I.

Die  von  den  vorgenannten  Mächten  am  14.  Juni  1889  in  Berlin  abgeschlossene  und
unterzeichnete  Generalakte wird hiermit aufgehoben;  desgleichen werden alle dieser Akte
vorausgegangenen Verträge, Abkommen und Vereinbarungen aufgehoben.

Artikel II.

Deutschland verzichtet zu gunsten der Vereinigten Staaten von Amerika auf alle seine Rechte
und Ansprüche  an der Insel  Tutuila und an allen anderen östlich des  171.  Längengrades
westlich  von  Greenwich  gelegenen  Inseln  der  Samoagruppe.  In  gleicher  Weise  verzichtet
Großbritannien zu gunsten der Vereinigten Staaten von Amerika auf alle seine Rechte und
Ansprüche an der Insel Tutuila und an allen anderen östlich des 171. Längengrades westlich
von  Greenwich  gelegenen  Inseln  der  Samoagruppe.  In  gleicher  Weise  verzichten  die
Vereinigten Staaten von Amerika zu gunsten Deutschlands auf alle ihre Rechte und Ansprüche
auf die Inseln Upolu und Savii und allen anderen westlich des 171. Längengrades westlich von
Greenwich gelegenen Inseln der Samoagruppe.

Artikel III.

Es wird ausdrücklich ausgemacht und vereinbart, daß jede der drei unterzeichneten Mächte
auch  fernerhin  für  ihren  Handel  und  für  ihre  Handelsschiffe  in  allen  Inseln  der
Samoagruppe die gleichen Vorrechte und Zugeständnisse genießen soll, welche die souveräne
Macht in allen den Häfen genießt, die dem Handel einer dieser Mächte offen stehen.

Artikel IV.

Die vorliegende Konvention soll sobald als möglich ratifiziert werden und unmittelbar nach
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Austausch der Ratifikationen in Kraft treten. Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten
sie vollzogen und ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen in dreifacher Ausfertigung zu Washington, den 2. Dezember 1899.

(L. S.) Holleben.
(L. S.) John Hay.
(L. S.) Pauncefote.

Quelle: Das Staatsarchiv, Sammlung der officiellen Actenstücke zur Geschichte der Gegenwart, 64. Bd., Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot 1901, S. 3.
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